
treffend die Übertragung von familienrechtlichen Strei
tigkeiten in die Zuständigkeit der Amtsgerichte vom 
17. Mai 1949 (ZVOB1. S. 325) vorgesehen war.

Der damals tätige Vorsitzende hat richtig erkannt, 
daß sich seine Mitwirkungspflicht nicht nur darauf 
erstredete, eine gütliche Vereinbarung der Parteien 
über den ihren Kindern zustehenden . Unterhalts
anspruch zustande zu bringen, sondern zugleich auch 
die wirtschaftlichen Grundlagen des Vergleichs so fest
zulegen, daß im Falle einer etwa später eintretenden 
wesentlichen Veränderung erkennbar war, von wel
chen Voraussetzungen die Parteien bei Abschluß des 
Vergleichs übereinstimmend ausgegangen waren. Es 
war deshalb nur zu billigen, daß in Ziff. 7 des Ver
gleichs ausdrücklich festgelegt wurde, die Parteien 
hätten ihm bei seinem Abschluß zugrunde gelegt, daß 
der Verklagte im letzten Quartal einen Nettoverdienst 
von 1767 DM und zur Zeit nur den beiden ehelichen 
Kindern, den jetzigen Verklagten, gegenüber zur 
Unterhaltszahlung verpflichtet war. Eine andere Frage 
ist, ob es nicht auch zweckmäßig gewesen wäre, über 
die wirtschaftlichen Voraussetzungen des Unterhalts
bedarfs der Kinder, wie sie damals lagen und von den 
vertragschließenden Parteien angesehen wurden, einen 
entsprechenden Vermerk in den Vergleich aufzu
nehmen. Indessen ist diese Frage im vorliegenden 
Falle solange ohne Interesse, als nicht auch die Ver
klagten eine wesentliche Veränderung der für sie gel
tenden Vergleichsgrundlagen behaupten. Das ist bisher 
nicht geschehen. Abänderungsklage auf Grund des 
§ 323 ZPO hat bisher nur der Vater der Kinder 
erhoben. Die prozessuale Zulässigkeit dieser Klage er
gibt sich aus § 323 Abs. 4 in Verbindung mit § 794 
Abs. 1 Ziff. 1 ZPO. Materiell genügte zur Schlüssig
keit dieser Klage die Behauptung, daß sich auf seiten 
des Klägers diejenigen Verhältnisse w e s e n t l i c h  
geändert hätten, die für die vertragsmäßige Anerken
nung seiner Unterhaltspflicht, für die Bestimmung der 
Höhe der übernommenen Leistungen und die Dauer 
ihrer Entrichtung maßgeblich waren (§ 323 Abs. 1 ZPO). 
Diese Tatumstände aber wären im Abänderungsver
fahren auch dann zu klären gewesen, wenn bzw. soweit 
sie nicht bereits im Vergleich ihre Regelung gefunden 
hätten. Nur dann wäre überhaupt nicht darauf ein
zugehen gewesen, die Klage vielmehr von vornherein 
abzuweisen gewesen, wenn durch besondere Abrede 
der Parteien festgelegt worden wäre, daß die verein
barte Höhe der Unterhaltsleistungen und ihre Fort
dauer von einer Änderung der wirtschaftlichen Ver
hältnisse des Verpflichteten überhaupt unabhängig sein 
sollte. Eine solche Vereinbarung- besteht aber im vor
liegenden Falle nicht, so daß auch die Frage nicht 
interessiert, ob und unter welchen Voraussetzungen sie 
etwa wegen einer übermäßigen Beschränkung des Ver
pflichteten in der künftigen Gestaltung seiner Lebens- 
verhältndsse den guten Sitten widersprechen würde 
und deshalb nichtig wäre (§ 138 Abs. 1 BGB).

Bei dieser tatsächlichen und rechtlichen Lage der 
Sache war also die Auffassung des Bezirksgerichts, im 
Falle des § 323 Abs. 4 ZPO seien vorweg die Bedürftig
keit der Berechtigten und die Leistungsfähigkeit des 
Verpflichteten zu prüfen, rechtlich verfehlt. Sie ver
kennt, daß Grundlage der Untersuchung nur das sein 
kann, was die Parteien miteinander vereinbart haben 
und welche tatsächlichen Voraussetzungen sie über
einstimmend dieser ihrer Vereinbarung zugrunde ge
legt haben. Soweit in dieser Beziehung der Vertrags
wille der Parteien feststeht, erübrigt sich nicht nur 
eine erneute Untersuchung, sondern widerspräche ihre 
Vornahme sogar den Vorschriften des § 323 ZPO. Nur 
soweit es an einer Regelung fehlte, würde es allerdings 
Pflicht des Gerichts sein, gern. § 133 BGB den wirk
lichen Willen der Parteien zu erforschen, d. h. auch 
diejenigen Nebenumstände zu klären, die die Parteien 
ihrer Vereinbarung zugrunde gelegt haben, die also 
Schlußfolgerungen darüber ermöglichen, ob und 
gegebenenfalls welche später etwa eintretenden Än
derungen, sei es für den Fortbestand, sei es für die 
Abänderung der eingegangenen Verpflichtung, maß
geblich sein sollen.

Aus alledem folgt, daß das Bezirksgericht nach dem 
ihm vorliegenden Sachverhalt nur zu überprüfen 
hatte, ob auf seiten des Klägers die in § 323 Abs. 1
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ZPO enthaltenen materiellen Voraussetzungen für eine 
Abänderung der Ziff. 6 des gerichtlichen Vergleichs 
vom 15. April 1954 Vorlagen. Nicht aber kann es auf 
die Behauptung der Verklagten ankommen, daß sie auf 
Grund der d a m a l i g e n  Verhältnisse berechtigt ge
wesen wären, weit höhere Unterhaltsbeträge zu for
dern. Dieser Behauptung hätte nur dann Bedeutung 
beigemessen werden können, wenn das in der Be
urkundung des Willens der Parteien erkennbar zum 
Ausdruck gekommen wäre. Das aber ist nicht ge
schehen.

Es wäre mithin Pflicht des Bezirksgerichts gewesen, 
an Hand einer übersichtlichen und spezifizierten Ver
dienstbescheinigung des Klägers über einen längeren 
Zeitraum, mindestens ein halbes Jahr, festzustellen, ob 
eine wesentliche Änderung der wirtschaftlichen Ver
hältnisse gegenüber dem Zeitpunkt des Vergleichs
abschlusses eingetreten ist. Die im Instanzverfahren 
beigezogenen Verdienstbescheinigungen sind dazu nicht 
geeignet, da sie einander stark widersprechen und das 
wirkliche Einkommen des Klägers ersichtlich nicht 
widerspiegeln. Das Bezirksgericht wird auch Angaben 
und nötigenfalls Beweise dafür anfordern müssen, ob 
die jetzige Ehefrau des Klägers berufstätig ist und 
gegebenenfalls welches Einkommen sie daraus oder aus 
sonstigen Quellen bezieht. Auch das kann unter Um
ständen für die Frage, ob wesentliche Veränderungen 
in den Lebensverhältnissen des Klägers zu verzeichnen 
sind, von Bedeutung sein. Denn wenn und insoweit 
sich diese aus eigenen Mitteln unterhält, wäre der Ehe
mann ihr gegenüber nicht unterhaltspflichtig.

§§ 1603, 1606 BGB; Art. 7 der Verfassung (in Berlin 
§§ 1 und 13 ff. der Berliner VO über den Mutter- und 
Kinderschutz und die Rechte der Frau vom 13. Oktober 
1950, VOB1. I S. 315).

Eine geschiedene Ehefrau wird nicht dadurch von den 
Unterhaltsverpflichtungen gegenüber ihren Kindern aus 
erster Ehe frei, daß pie wieder verheiratet ist. Sie hat, 
wenn sie nicht die Personensorge ausübt, ihre Arbeits
kraft im Erwerbsleben zur Erfüllung ihrer Unterhalts
verpflichtung einzusetzen, wenn dies mit ihren anderen 
Verpflichtungen vereinbar ist.

KG, Urt. vom 25. September 1958 — Zz 14/58.
Der Kläger ist das eheliche Kind des Verklagten und 

nimmt diesen wegen Unterhalts in Anspruch. Die Ehe der 
Eltern des Klägers wurde 1951 geschieden.

Aus der Ehe sind insgesamt vier Kinder hervorgegangen, 
von denen eines verstorben ist. Ein Kind befindet sich im 
Haushalt des Verklagten und wird von diesem versorgt, 
während ein zweites Kind in einer Heilanstalt unterge
bracht ist. Die monatlichen Anstaltskosten werden von 
dem Verklagten erstattet. Für das dritte Kind, den Kläger, 
hat die Mutter das Sorgerecht; sie gab ihn zu ihrer 
Schwester nach B. in Pflege. Bisher hat also der Verklagte 
für zwei eheliche Kinder in vollem Umfang gesorgt, wäh
rend die Mutter des Klägers, richtiger deren Schwester, für 
diesen sorgte. Beide Elternteile sind wieder verheiratet, 
die 32jährige Mutter des Klägers mit einem berufstätigen 
Schwerkriegsbeschädigten, von dem sie ein weiteres Kind 
hat. Sie ist arbeitsfähig, geht aber keiner Berufstätigkeit 
nach, sondern versorgt den ehelichen Haushalt.

Der Kläger hat beantragt, den Verklagten zu einer Unter
haltszahlung von monatlich 60 DM zu verurteilen. Er läßt 
vortragen, daß seine Mutter in schlechten wirtschaftlichen 
Verhältnissen lebe, ein Kleinkind zu versorgen habe und 
nicht in der Lage sei, seinen Unterhalt aufzubringen. Der 
Verklagte habe ein auskömmliches Einkommen, und es sei 
ihm zumutbar, Unterhaltszahlungen an ihn zu leisten.

Der Verklagte hat die Abweisung der Klage beantragt 
und ausgeführt, daß der Grundsatz der Gleichberechtigung 
zwischen Mann und Frau die Mutter des Klägers gleich
falls zu Unterhaltszahlungen verpflichte. Er selbst sorge 
bereits allein für den Unterhalt zweier Kinder aus der 
Ehe, während die Kindesmutter den Kläger in Pflege ge
geben habe und bisher dafür nichts aufgebracht habe. Die 
nunmehr geforderten Pflegekosten müsse sie selbst tragen.

In erster Instanz hat das Stadtbezirksgericht die Klage 
abgewiesen und sich im wesentlichen der Auffassung des 
Verklagten angeschlossen. Zusätzlich hat es dargelegt, daß 
die 32jährige Mutter des Klägers zur Erwerbstätigkeit ver
pflichtet sei, um aus ihrem Einkommen den Unterhalt für 
das Kind zu bestreiten.

Auf die von dem Kläger eingelegte Berufung wurde 
das erstinstanzliche Urteil abgeändert und der Verklagte 
verurteilt, vom 1. Oktober 1955 bis zum 31. Dezember 1956 
monatlich 40 DM und ab Januar 1957 monatlich 60 DM an
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